
T a x i o r d n u n g  
der Landeshauptstadt Mainz 

vom 18.12.2001 

Auf-d der $5 47 Abs. 3 und 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBI I S 1690) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26.08.1998 (BGBl I S 2521) in Verbindung mit der Landesverordnung über Zuständig- 
keiten auf dem Gebiet des Personenbeförderungsrechts vom 13.02.1996 (GVBl S 115) in der 
zur Zeit gbitigen Fassung, wird naclifolgende Rechtsverordnung für die Taxen in Mainz (Taxi- 
Ordnung) erlassen: 

. 

8 1  
Geltungs bereich 

(1) Die Taxiordnung regelt den Betrieb von Taxen herhalb des Gebietes der Landeshaupt- 
Stadt Mainz. Sie gilt für die Taxiunternehmen, die ihren Betriebssitz in Mainz haben und de- 
ren Fahqersonal. 

(2) Die Rechte und Pflichten der Taxiunternehmer nach dem Personenbeförderungsgesetz 
(PBefG), den zu seiner Durchfühtung erhssenen Reclitsvorschriften und nach den zum 
Verkehr mit Taxen erteilten Genehtn@ngen bleiben unberührt. 

I 

$ 2  
Betrie bspflicht 

Kann das Ta,, mehr als 72 Stunden nicht bereitgehalten werden, ist der Genehmiagmgsbehörde 
der Umfang und der voraussichtliche Zeitraum unverzüglich mitzuteilen. 

' 

§ 3  
Bereitstellen von Taxen 

(1) Taxen mit Betriebssitz in M;iinz dihfen nur auf den mit Zeichen 229 Straßenverkehrs- 
ordnung gekennzeichneten Taxilzalteplätzen bereitgestellt werden. 
Das Bereitstellen von Tauen außerhalb der behördlich zugelassenen Taxihaltqlätze 
bedaxf im EinzeKd der Erlaubnis der Genelimigun%sbehörcie. 

kann in Sonderfällen genehmigt werden. 
(2) Das Bereithalten an einer anderen Steiie als den gern. Abs. 1 gekennzeichneten Taxiplätzen 

6 4  
Ordnung auf den Taxipliitzen , -  

(1) Auf den Taxipiätzen dürfen nur dienstbereite Tzxen stehen. Sie sind in der Reihenfblge 

(2) Jede Lücke ist sofort durch Nachrücken des nächsten Taxis 'zu schließen. 
(3) Das Ta$ muss so aufgestellt sein, dass der jeweiiige Fahrgast Unbehindert ein- und ,,. 

(4) Alle Taxen müssen stets fahrbereit sein und so aufgestellt werden, dass sie den Ver- 

( 5 )  Die Taxen müssen unbeschadet anderer gesetzlicher Vorschriften in einem sauberen, ge- 

ihrer Ankunft aufnisteilen. 

aussteigen kann. 

kehr nicht behindern. 

pflegten und gelüfteten Zustand sein. 
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(6) Den Fahrgiisten steht die Wahl des T a .  fi-ei. Wünscht ein Fahrgast von einem anderen als 
dem an erster Stelle auf dem Taxiplatz stehenden Taxi befördert zu werden, muss diesem 
sofort clie Möglichkeit zum Antxitt der Fahrt eingerau.Int werden. 

(7) Taxen, die telefonisch oder Über Funk einen A@ag erhalten haben, muss sofort das Ver- 
lassen des Halteplatzes ermöglicht werden. 

(8) Zur Auhaime des Fahgastgepäcks muss der Kofferraum zur Va-füsuig stehen. Es dürfen 
das Warndreieck, der den DIN-Vorschn'ften entsprechende Verbandkasten, die Rückhalte- 
vonichtung für den Kindersitz und nur das unbedingt notwendige Werkzeug sowie das 
Ersatzrad darin aufbewahrt werden. 

auf den Taxiplätzen nachkommen zu können. 

§ 5  

(9) Der Straßenreinigung muss jederzeit Gelegenheit gegeben werden, ihren Obiiegenheiten 

Verhalten der FahrzeugFülirer 
, 

(1) Das Ansprechen und Anlocken von Fahrg3sten durch den jeweiligen Fahrzeugführer zum 

(2) In jedem Taxi sind ausreichend Quittungsblöcke mitzufiken. 
Erhalt eines Falrauftsages ist nicht gestattet. 

Dem Fahrgast ist auf Verlangen ein Zahiungsnachwcis über den Fahrpreis, die Fahrstrecke, 
mit Datum, Uhrzeit und der TaxbNummer auszustellen. 

(3) Das unnötige Laufen lassen des Fahrzeugmotors sowie ruhestörender Lärm auf den Taxi- 
plätzen - insbesondere durch Zuschlagen der Fahrzeugtüren und dzm Koffemmdeckel 
bnv. der Heckklappe, laut angestellte Sprechfiuik- oder Radiogeräte sowie laute 
Unterhaltungen - sind untersagt. 

§ 6  
Allgemeiner Dienstbetrieb 

(1) Das Fahrpersonal hat sich während des Dienstes rücksichtsvoll und besonnen zu verhalten. 
Der Fahrzeugfiihrer muss den Wünschen des Fahrgastes im Rahmen des Zumutbaren Foige 
leisten, soweit eine ordnungsgem2ße und sichere Personenbeförderung sowie die Sicher- 
heit des Fahrzeugführers nicht geEhrdet werden. 

Öffnen und Schließen der Fenster, des Schiebedaches, des Ausstellfensters oder der Be- 
nutzung der Klimaanlage zu entsprechen. 

(3) Gebrechlichen oder behinderten Fahrgästen ist beim Ein- und Aussteigen, Gurt anlegen, 
Sitze zurückschieben u.ä. Hilfe zu leisten. 

(4) Gepäck und Tiere der Fahrgäste sind mitzunehmen, soweit dies gefdrlos möglich ist. 
Blindenhunde, die einen Blinden begleiten, sind zur Beförderung stzts zugelassen. 
Tiere dürfen nicht auf den Sitzplätzen untergebracht werden. 

werden. Im übrigen ist das buchen des Fahrzeugfbhrers während der Personenbefördemng 
nur gestattet, wenn der Fahrgast ausdxlicklich Zustimmt.. 

(2) Dem Fahrgast ist die Wahi des Sitzplatzes zu ermöglichen und seinen Wünschen nach 

( 5 )  In mit ,,NICHTRALJCHER"-Symbol gekennzeichneten Fahrzeugen dar€ nicht geraucht 

(6) Ein aktueiier Stadtplan und ein Straßenverzeichnis sind im Taxi mitzuflken. 
(7) Ein Fernsehgerät dar€ wäluend der Fahrt nicht, das Rundfunkgerät nur mit Zwtimm- 

ung des Fahgastes eingeschaltet werden. 
(8) Der Fahrzeugfulirer hat - entsprechend den Jahreszeiten - eine saubere und gepflegte Klei- 

dung zu tragen, die den Anforderungen gerecht wir4 weiche an die Fahrerkleidung eines öf- 
fentlichen Verkehrsmittels gestellt werden. 
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